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16. 1 wenn in ihm Aufenthaluriume irn Umfang von 
Gesetz vom 20. Oktober t 96 t, womit die ;';ehr ~ls .. ein~ Drittel der d•:;u11terliegenden 
Bauordnung für Wien abitdndert wird (&.u- eodlo ilache emgebaut werden. 

ordnunpnovdle 1961) 3. In S 80 Absatz t bat der dritte Satz zu 

Der Wiener Landtag hat besdilouen: 

Die Bauordnung für Wien, LGB!. für Wien 
Nr. 11/1930, in der geltenden Fauung, wird ab. 
geändert wie folgt: 

Artikel I 

L Die übemhrift det S 77 hat zu lauten: 
Zuläuigkeit der Bauweilm in da einzelnen 

Bauklastcn; h5cltstzulhsigc GadwllamahL 

2. In § 77 hat der Absat:r. 3 zu lauten: 
„(s) Gebäude dürfen in det Bauklaue l nicht 

mehr als zwei, in der B•uklaue II nidit mehr als 
drei Gesmosse enthalten. Hiebei bleiben Keller
gesd10sse dann außer Betracht, wenn der Fuß
boden des darUberliegenden Geschosses das an
schließende Gelände an keiner Stelle um mehr , 

lauten: 
„Die fronten der StiegaihäUHr blei1>en dabei 

außer Betradit, wettft die om daa Maß der Auf· 
?11•..erung vennehne iuliaige Gebiudohöhe 
nidlt g~r ilt .als der Abstand der B..u!ludlt· 
linien oder die Breite des Hofa, tenkrecht zur 
Fensterwand ganesoen, und Wt!Ul k•in Nachteil 
in den Beliditunpverhilclliuen flir die Na<h
barlieg'ensdiaft und keine Beeinträchtigung an
derer öffentlicher lntereucn eintritt." 

4. In § 89 hat der Absatz ~ zu lauten: 
„(•) Im Dachgwhoß ilt der Einbau von llib•· 

men jeder Art nur bis xur Hälfte der darunter
liegenden Geschoßlläche zulässig." 

Artikel II 
als 2 m überragt. Zum Zwecke der Herstellung 1 Dieses Gesett tritt am 1. Jln.ner 1%2 in Kraft. 
von Einfahrten darf iedoch die>es Maß an ·1 Auf Verwaltungs„erfahren, in denen .,,. 1. Jiin· 
höchuens einer Front auf 3 m erhöht werden. ner 1962 der Bwhcid der ernen Instanz bereia 
Ein Dachgeschoß wird in Gebieten der Bau-, ergangen war, finden die bisherigen Vonchrifun 
klaue I dann auf die hödistiuliissige Gesmoß- ! Anwendung. 
anzahl angerechnet, wtnn in ihm Aufenthalts· i 
räume eingebaut werden; in Gebiet.en der Bau„ ! Der Landeshauptmann: 
klasse n wird ein Dachgeschoß dann angerechnet, i Jonu 
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